
 
 

Geschäftsführung  
Liegenschaftsausschuss 

Frau Lesser 

Telefon:  (0221) 221-23074  
Fax       :  (0221) 221-24500 
E-Mail:   gerhild.lesser@stadt-koeln.de 

Datum:  25.04.2016 

Auszug 

aus dem Entwurf der Niederschrift der Sitzung des 
Liegenschaftsausschusses vom 21.04.2016 

öffentlich 

1.1 Übertragung des Eigentums an städtischen Park and Ride-Anlagen auf 
die Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) sowie Aufnahme des Betriebs, 
der Unterhaltung, der Erneuerung, der Wahrnehmung der Verkehrssi-
cherungspflicht und der Erweiterung solcher Anlagen an Stadt- und S-
Bahnhaltestellen in die bestehende Betrauung der KVB  
VI/69 
3434/2015 

RM Sterck fragt, wie der Sachstand zum erweiterten Auftrag bezüglich der Übertra-
gung der Verteilerebenen der U-Bahn-Stationen ist. 

Frau Faßbender erläutert, dass es in einem ersten Schritt möglich wäre, zunächst die 
Bauunterhaltung für die oberirdischen Haltestellen per Ratsbeschluss an die Kölner 
Verkehrsbetriebe AG zu übertragen. Nach Auswertung der hierdurch gewonnenen 
Erfahrungswerte könnte dann in einem 2. Schritt geprüft werden, ob diese Regelung 
auch auf die Verteilerebenen ausgedehnt werden soll. Eine ausführliche Beantwor-
tung der Anfrage AN 0549/2014 erfolgt in einer späteren Sitzung.  

RM Frenzel fragt, ob die Erhaltungsaufwendungen künftig konsumtiv sind, d.h. ob es 
eine Verschiebung von investiv zu konsumtiv gibt.  

Frau Faßbender erklärt: Durch die Aufnahme der durch den Betrieb, der Unterhal-
tung, der Erneuerung sowie der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und 
der Erweiterung der der in Anlage I aufgeführten Park & Ride Anlagen für die Kölner 
Verkehrsbetriebe AG entstehenden (Folge-) Kosten in die bestehende Betrauungs-
regelung vom 15.12.2005/24.06.2008 wird der städtische Haushalt konsumtiv um 
Sachaufwendungen in Höhe von rd. 545.000,- € jährlich entlastet. Die der Kölner 
Verkehrsbetriebe AG durch die Eigentumsübertragung entstehenden Folgekosten 
werden bei Bedarf über den Verlustausgleich durch den Stadtwerkekonzern ausge-
glichen.   

RM Frenzel fragt, ob die Aussagen zur Grunderwerbsteuer geprüft sind. 



  

Frau Faßbender gibt an, dass die getroffenen Aussagen zur Grunderwerbssteuer mit 
der zahlungspflichtigen Kölner Verkehrsbetriebe AG abgestimmt wurden.  
 
RM Frenzel fragt, ob diese Flächen integriert werden können, falls die Stadt künftig 
eine Strategie für ein Parkraummanagement entwickelt? 

Frau Faßbender erläutert: Ein wesentlicher Teil der Strategie des Parkraumkonzep-
tes ist die stärkere Nutzung des ÖPNV und die Bereitstellung von Parkflächen an 
Verknüpfungspunkten des IV mit dem ÖPNV. P&R Plätze sind – und bleiben auch 
nach Übertragung des Eigentums an die KVB – also weiterhin maßgeblicher Be-
standteil des Parkraumkonzeptes. Die Eigentümer-Eigenschaft der KVB ändert 
nichts an der Planungshoheit der Stadt, sondern entlastet sie von der Unterhaltungs-
pflicht. 

RM De Bellis-Olinger fragt, ob die bisherigen Beschlüsse hinfällig sind, insbesondere 
der vorliegende Beschluss zur Erweiterung der Anlage Weiden-West.  

Frau Faßbender erklärt: Die nunmehr in den Ratsgremien zu beratende Beschluss-
vorlage Nr. 3434/2015 umfasst auch die Erweiterung bereits bestehender P+R Anla-
gen, wie z.B. Weiden-West. Der KVB wird in der Beschlussvorlage die Maßgabe 
auferlegt, im Fall der Erweiterung vorhandener Anlagen vorab die Zustimmung der 
Stadt Köln einzuholen. Somit ist gewährleistet, dass die bestehenden Beschlüsse 
fortgelten und durch die KVB in enger Abstimmung mit der Stadt Köln umgesetzt 
werden.  

Der Ausschussvorsitzende RM Frank schlägt dem Ausschuss vor, eine positive Emp-
fehlung für die Beschlussvorlage auszusprechen. 

 

Der Liegenschaftsausschuss empfiehlt dem Rat die Annahme des folgenden 
Beschlussvorschlages: 

Beschluss: 

1. Das Eigentum an den in Anlage I zu dieser Beschlussvorlage aufgeführten 
Grundstücken, auf denen sich die Park and Ride-Plätze und -Paletten (insgesamt: 
P+R-Anlagen) befinden inklusive der städtischen Aufbauten, wird unentgeltlich 
auf die KVB übertragen. Der Wert der Übertragung ist bei der KVB nicht zum 
Ausgleich laufender Verluste zu verwenden, sondern gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 
HGB (andere Zuzahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital leisten) als Ka-
pitalrücklage auszuweisen. Der Beteiligungsbuchwert der Stadt Köln an der KVB 
(Finanzanlage) erhöht sich entsprechend. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen 
notariellen Vertrag über diese Übertragung abzuschließen.  
 

2. Der Rat der Stadt Köln beschließt, die sich aus dem Betrieb, der Unterhaltung 
und der Erneuerung sowie der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und 
der Erweiterung der in Anlage I aufgeführten Park and Ride-Anlagen ergebenden 
(Folge-)Kosten in die bestehende Betrauungsregelung der KVB vom 
15.12.2005/24.06.2008 aufzunehmen. Gleiches gilt für bereits bestehende Park 
and Ride-Anlagen, die sich nicht in städtischem Eigentum befinden, soweit eine 
oder mehrere der vorgenannten Pflichten bislang die Stadt Köln treffen bzw. von 
dieser wahrgenommen werden und für bereits bestehende Anlagen und/oder 
diesbezügliche Pflichten, die die KVB künftig einzeln oder insgesamt von Dritten 
übernimmt.  
  



  

Die Aufnahme in die bestehende Betrauungsregelung erfolgt unter folgenden, für 
die KVB verbindlichen Maßgaben: 

 

 Die KVB hat die P+R-Anlagen so zu betreiben, zu unterhalten und ggf. fortzu-
entwickeln, dass möglichst viele Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV be-
wegt werden. Sie wird dabei besonderen Wert auf Sicherheit, Sauberkeit und 
Funktionalität legen und insbesondere die Belange mobilitätseingeschränkter 
Menschen berücksichtigen. 

 

 Änderungen der Nutzung oder der Nutzungsmodalitäten - insbesondere die 
Einführung von abweichenden Nutzungsentgelten oder Zugangsvorausset-
zungen - bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt Köln. 

 

 Die KVB tritt in sämtliche im Zusammenhang mit den P+R-Anlagen bestehen-
den Zuwendungsverhältnisse anstelle der Stadt Köln ein. Sofern die hierzu er-
forderliche Zustimmung des jeweiligen Zuwendungsgebers nicht erlangt wer-
den kann, stellt die KVB die Stadt von allen Pflichten aus diesen Zuwen-
dungsverhältnissen frei.  

 

 Die wesentliche Änderung der bestehenden P+R-Anlagen bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der Stadt Köln sowie einer entsprechenden Anpassung der 
Betrauungsregelung. 
 

 Die künftige Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich des Betriebs, der Unterhal-
tung und der Erneuerung sowie der Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht der Anlagen darf nicht zu einer Erhöhung des im Rahmen der Wirt-
schaftsplanung genehmigten Unternehmensverlustes der KVB bzw. zu einer 
Verringerung des mit der Stadt Köln vereinbarten Ausschüttungsvolumens der 
SWK GmbH führen. 
 

 Im Fall der Erweiterung vorhandener Anlagen ist vorab die Zustimmung der 
Stadt Köln (betroffene Fachämter in baulicher und Kämmerei in finanzieller 
Hinsicht) einzuholen.  

 
Der Rat der Stadt Köln beauftragt in diesem Zusammenhang die Verwaltung mit 
der Aufnahme der sich aus dem Betrieb, der Unterhaltung und Erneuerung sowie 
der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und der Erweiterung der P+R-
Anlagen ergebenden (Folge-)Kosten in die Betrauungsregelung vom 
15.12.2005/24.06.2008. Die Anpassung der Finanzierungsbausteine und der 
entsprechenden Parameter erfolgt mit dem jeweiligen Monat der Übernahme. Bei 
der Ermittlung der Folgekosten sind evtl. gewährte Fördermittel in Abzug zu brin-
gen. 
 
Im Übrigen weist der Rat die Vertreterin bzw. den Vertreter der Stadt Köln in der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Köln GmbH (SWK GmbH) an, die 
Geschäftsführung der SWK GmbH anzuweisen, über den bestehenden Organ-
schaftsvertrag mit der KVB deren Vorstand anzuweisen, diesen Beschluss zu 
beachten. 

 
3. Der Rat der Stadt Köln nimmt zur Kenntnis, dass als erste neue Maßnahme sei-

tens der KVB die P+R-Anlage Porz Wahn realisiert wird. Hier wird auf den Rats-



  

beschluss vom 01.10.2013 verwiesen, in dem bereits die Folgekosten aus der 
Planung und dem Bau dieser Anlage in die bestehende Betrauungsregelung der 
KVB aufgenommen wurden. Ob für diese Anlage Fördermittel akquiriert werden 
können, ist derzeit noch offen. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig empfohlen 
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